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RS OGH 1989/12/19 2Ob118/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1989

Norm

ASVG §100

Rechtssatz

N a c h § 100 ASVG erlöschen Ansprüche auf eine laufende Leistung in der Unfallversicherung und der

Pensionsversicherung mit der Verheiratung der rentenberechtigten (pensionsberechtigten) Witwe. Eine

Lebensgemeinschaft hat diese Wirkung nicht, ebensowenig eine nur kirchlich geschlossene Ehe, die für den staatlichen

Bereich keine Rechtswirkungen erzeugt.
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